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Tarifordnung
des RHV Steyr und Umgebung

für die Fremdschlammübernahme auf der Zentralen Kläranlage

t.
Mit Beschluss der Mitgliederversam.mlung des Reinhaltungsverbandes Steyr und Umgebung vom
16.09.2025 wird der Tarif für die Übemahme von Senkgrubeninhalten bzw. von Sihlamm aus
häuslichen Kleinkläranlagen wie folgt festgesetzt:

1 Senkgrubeninhalte, die dem häuslichen Abwasser entsprechen
Es wird jedoch eine Mindermengenpauschale in der Höhe von
in Rechnung gestellt.

2. Schlamm aus häuslichen Kleinkläranlagen entsprechend
Ö-Norm B 2502 mit wasserrechtlicher Bewilligung

Auf Grund der
personenbezogene
verarbeitet.

€ 5,42lm3 netto
€ 38,01 netto

€ 18,06/m3 netto

il.
Der zu entrichtenden Übernahmegebühr sind die gesetzlichen Abgaben, wie zB Umsatzsteuer
hinzuzurechnen.

il.
Die Fremdschlammübernahmegebühr wird vom Reinhaltungsverband Steyr und Umgebung direkt
den jeweiligen SenkgrubenbesiEem in Rechnung gestellt. Diesbezügliche Hinweise haben die
Entsorgungsfirmen für Senkgruben auf ihren Lieferscheinen bäfl. Rechnungen aufzunehmen.

tv.
datenschutzrechtlichen Bestimmungen werden zur Leistungserfüllung
Daten beim RHV Steyr und Umgebung gespeichert, veruendet und

lnformationen zum DatenschuE und zu den Rechten der betroffenen Personen sind abrufbar
unter: http://www.rhv-steyr.at - Datenschulz.

V
Diese Tarifordnung tritt mit 1. Jänner 2O26 in Kraft und ersetä daher die Tarifordnung vom
1. Jänner 2025.

Für den RHV Steyr und Umgebung

Y\'=

Ergänzeide lnbrmation zu Punkt l:
Für Senkgrubeninhalte und Schlämme aus Kleinkläranlagen. deren B6cfiafienheit nicit nur gedngfugig vofl der des häuslicfien
Abtrasse6 abti€ichen, ist eine Zuslimmungserklärung des Reinhaltungsv€rbandes St6yr unO UmgeOurB gem. 5 32 b WRG 59 idgF.
zning€nd !,/orge5(firieben. Auf die Bestimmungen d€. Betiebsordnunqfür die üb€.nah;e \,on Senfgruüdlntrattä sowte Scfilämm-en
aus Kleinkläranlagen wird verwie6en.


